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1. Betroffene Art/ 
Fledermäuse (deutsche Bezeichnung) 
Großer Abendsegler (N. noctula), Zwergfledermaus (P. pipistrellus) (wissen-
schaftliche Bezeichnung) 

T 
 
2. Schutz- und Gefährdungsstatus 
Rote Liste Status 
Bundesland: ungefährdet 
Deutschland:Art der Vorwarnliste, 
ungefährdet 
Europäische Union:Anhang 4 der FFH-RL 

Biogeographische Region (in der sich das Vorhaben 
auswirkt) 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland Bundesland Lokale Popula-
tion 

günstig (grün)    
ungünstig/unzureichend (gelb)    
ungünstig/schlecht (rot)    
3. Vorkommen im Untersuchungsgebiet und Erhaltungszustand der lokalen Population 

 Art im Untersuchungsgebiet nachgewiesen 
 Art im Untersuchungsgebiet unterstellt 

Beschreibung des Vorkommens im Untersuchungsgebiet und des Erhaltungszustandes 
der lokalen Population → siehe Nr. 8 
4. Verbotsverletzungen ohne Berücksichtigung von Schutz-, Vermeidungs- oder CEF-

Maßnahmen 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:   ja  nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja  nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja  nein 
5. Erforderlichen Maßnahmen, ggf. des Risikomanagements 
Benennung und Beschreibung der erforderlichen Maßnahmen → siehe Nr. 9 
6. Nach Durchführung der genannten Maßnahmen verbleibende Verbotsverletzungen 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja  nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:      ja  nein 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja  nein 
7. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
Benennung und Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens → siehe Nr. 10 
Die Zulassung des Vorhabens führt unter Berücksichtigung der unter Nr. 9 aufgeführten 
Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Die Erteilung einer Aus-
nahme führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsge-
biet ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinde-
rung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der Populationen der Art. 
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8. Beschreibung des Vorkommens im Untersuchungsgebiet und des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population 

Im UG wird ein Vorkommen der oben aufgeführten Fledermausarten 
angenommen. Ihr Erhaltungszustand ist günstig bis ungünstig/unzureichend. Eine 
Quartiersuche war erfolglos. Die Arten nutzen das UG wahrscheinlich als 
Nahrungshabitat, sie jagen bei Dämmerung und Dunkelheit entlang der 
Baumreihen sowie über den offenen Flächen. 
9. Benennung und Beschreibung der erforderlichen Maßnahmen 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. im LBP: 001_VA 
Beschreibung: Fledermausschutz 
 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. im LBP:       
Beschreibung:       
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
Maßnahmen- Nr. im LBP:       
Beschreibung:       
 
10. Benennung und Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens 
Beschreibung der Auswirkung auf den Erhaltungszustand: 
Es bestehen keine Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 
Maßnahmen- Nr. im LBP:       
Beschreibung:       
 

 


